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Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der  
Kirchengemeindewahlordnung (KGWO) 

 

A. Problemlage und Zielsetzung 

Die EKHN steht für die Achtung der Menschenwürde, für Nächstenliebe, Vielfalt und Demokratie so-

wie für ein entschiedenes Eintreten gegen Ausgrenzung, Rassismus und menschenfeindliche Ideolo-

gien. Zugleich fehlt bislang eine hinreichend präzise kirchenrechtliche Regelung, die sicherstellt, dass 

Personen, die diesen Grundsätzen durch bestimmte Äußerungen, Verhaltensweisen oder Betätigun-

gen widersprechen, nicht in kirchliche Leitungsämter wählbar sind. 

Eine Erweiterung von § 4 Abs. 1 KGWO soll daher klarstellen, dass menschen- und kirchenfeindliche 

Äußerungen, Verhaltensweisen oder Betätigungen die Wählbarkeit in Kirchenvorstände und andere 

kirchliche Leitungsorgane ausschließen und auch zum Verlust eines bereits ausgeübten Amtes führen 

können. 

Die Regelung soll rechtzeitig vor den Kirchenvorstandswahlen 2027 in Kraft treten. 

 

B. Lösungsvorschlag 

Die Kirchenleitung hat sich im Jahr 2025 mit dem Themenfeld Extremismus befasst und einen Bericht 

zu den rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit Mitgliedern und Funktionsträger*Innen ext-

remistischer Parteien entgegengenommen. In der Folge ist die Kirchenverwaltung beauftragt, die Ori-

entierungshilfe für Kirchenvorstände zum Umgang mit Rechtspopulismus zu aktualisieren.  

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl 2027 wurde das Thema auch in 

der Dienstkonferenz der Dekan*Innen aufgegriffen. Dabei wurde der Bedarf benannt, die Materialien 

zur Kandidierendengewinnung sowie die rechtlichen Regelungen zur Wählbarkeit stärker zu profilie-

ren und das zugrunde liegende Selbstverständnis der EKHN klarer herauszustellen.  

Ziel ist es, für die Mitarbeit in Kirchenvorständen zu werben und dabei eine einladende Haltung einzu-

nehmen, zugleich jedoch aus theologischen Gründen die Werte und Grundüberzeugungen der EKHN 

deutlich zu benennen. Aus dieser Vergewisserung folgt, dass bestimmte Positionen und Betätigungen 

mit der Übernahme kirchlicher Leitungsverantwortung nicht vereinbar sind. Zugleich soll ausdrücklich 
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dazu ermutigt werden, sich verantwortlich für das zu engagieren, was die EKHN leitet und wofür sie 

steht.  

Vor diesem Hintergrund wurde in einer Arbeitsgruppe unter Federführung von Kirchenpräsidentin 

Prof. Dr. Christiane Tietz ein theologisches Grundsatzpapier zum Selbstverständnis  und zur Verant-

wortung als evangelische Kirche und den sich daraus ergebenden besonderen Grundsätzen für Perso-

nen in Leitungsverantwortung formuliert. Die Kirchenleitung hat sich das Grundsatzpapier zu eigen 

gemacht (Anlage 1). 

Wenn die herausgearbeiteten Grundsätze für alle Leitungsämter der EKHN gelten, sollten sie auch bei 

der Kandidierendengewinnung für die Kirchenvorstandswahlen 2027 verbindliche Beachtung finden. 

Zwar bestehen auch derzeit schon Regelungen, die nahelegen, entsprechende Personen nicht als Kandi-

dierende aufzustellen. Es wird aber eine präzisierende Regelung in § 4 Abs. 1 KGWO vorgeschlagen, 

nach der bestimmte Äußerungen, Verhaltensweisen oder Betätigungen zum Verlust der Wählbarkeit in 

den Kirchenvorstand führen.   

 

Durch die vorgeschlagene Formulierung wären Gemeindemitglieder, die entsprechende Positionen ver-

treten, nicht in den Kirchenvorstand wählbar. Der Vorschlag orientiert sich an den Regelungen in ande-

ren Gliedkirchen, geht aber auch darüber hinaus. Sie beschränkt den Verlust der Wählbarkeit nicht nur 

auf öffentliche Äußerungen und ermöglicht so auch ein Eingreifen, wenn entsprechende Äußerungen z. 

B. nur innerhalb der (nicht öffentlichen) Kirchenvorstandssitzungen erfolgen. Zum anderen führt auch 

die Mitgliedschaft und das Betätigen in entsprechenden Organisationen zum Verlust der Wählbarkeit.  

 

Die Neuregelung des § 4 Abs. 1 KGWO würde in die von jedem Kandidierenden zu unterzeichnende Kan-

didierendenerklärung aufgenommen. Dadurch wird Klarheit für jedes gewählte Kirchenvorstandsmit-

glied hergestellt, auf die im Fall eines gegen § 4 Abs. 1 KGWO verstoßenden Verhaltens zurückgegriffen 

werden kann.  

 

Durch die Regelung in § 4 Abs. 1 KGWO wäre bei entsprechendem Verhalten auch ein Verlust des Amtes 

nach § 51 Abs. 1 KGO möglich, sodass auch während der Amtszeit durch den DSV reagiert werden 

könnte. Ausgeschlossen wäre die Wählbarkeit sowohl in die Dekanatssynode gem. § 3 Satz 1 DSWO als 

auch in die Kirchensynode, § 2 Abs. 5 KSWO. 

 

Vergleichbare Verstöße wären auch im Pfarrdienstrecht über den Ordinationsversprechen und die in §§ 

3, 24, 33, 34, 44 Pfarrdienstgesetz geregelten Loyalitätspflichten relevant. In einem nächsten Schritt 

könnte eine entsprechende Regelung auch in die KDO aufgenommen werden und würde damit für alle 

Angestellten, einschließlich der angestellten Pfarrpersonen, gelten. 
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Im Zuge der Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl wird Ende April die Phase der Kandidierendenge-

winnung beginnen. Damit die vorgeschlagene Regelung noch für die Vorbereitung der Wahl 2027 rele-

vant werden kann, wäre daher in der Kirchensynode eine Beschlussfassung in drei Lesungen erforder-

lich, damit die Neuregelung zum 1. Mai 2026 in Kraft treten kann. 

 

C. Alternativen 

Es werden keine Alternativen vorgeschlagen. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen 

- 

E. Erfüllungsaufwand 

- 

F. Beteiligung 

 

Einbringung auf der Synode durch: 

Kirchenpräsidentin Prof. Dr. Tietz, OKR Witte-Karp, OKRin Zander 

Anlagen 

1) Kirchengesetz zur Änderung von § 4 KGWO und Synopse 

2) Was uns leitet – Eine theologische Orientierung der Kirchenleitung 
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Entwurf 

 
Kirchengesetz  

zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 
Vom… 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 
Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 

Die Kirchengemeindewahlordnung vom 24. November 2012 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am 29. 
November 2024 (ABl. 2024 S. 225 Nr. 134), wird wie folgt geändert:  
 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Am Ende von Nummer 2 wird der Punkt durch die Angabe „und“ ersetzt. 
b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. sich weder kirchenfeindlich verhalten noch extremistische, antisemitische, rassistische oder 
sonst menschenverachtende Positionen vertreten oder in Organisationen Mitglied sind oder 
sich betätigen, die entsprechende Positionen vertreten.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2026 in Kraft.  

 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/57140.pdf#page=21
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/57140#s00000116
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Synopse zur KGWO 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge 

Kirchengemeindewahlordnung (KGWO) 
vom 24. November 2012 

(ABl. 2013 S. 38, 50), zuletzt geändert am 29. 
November 2024 (ABl. 2024 S. 225 Nr. 134) 

 

Kirchengemeindewahlordnung (KGWO) 
vom 24. November 2012 

(ABl. 2013 S. 38, 50), zuletzt geändert am... 
 

§ 4 
Wählbarkeit 

(1) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands können 
solche wahlberechtigten Gemeindemitglieder 
gewählt werden,  
 
1.  die zu Beginn der Amtszeit das 18. Lebens-

jahr vollendet haben; bei Kandidierenden, 
die vor diesem Stichtag minderjährig sind, 
muss das schriftliche Einverständnis der Sor-
geberechtigten mit einer Kandidatur vorlie-
gen, und 

 
2.  sich schriftlich bereit erklärt haben, für das 

Amt zu kandidieren, in eine Verarbeitung 
der erforderlichen personenbezogenen Da-
ten für das Wahlverfahren einwilligen und 
bereit sind, das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung abzulegen so-
wie erklärt haben, ob und bei welchem 
kirchlichen Arbeitgeber sie beschäftigt sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sollen konfirmiert sein. 
 

§ 4 
Wählbarkeit 

(1) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands können 
solche wahlberechtigten Gemeindemitglieder 
gewählt werden,  
 
1.  die zu Beginn der Amtszeit das 18. Lebens-

jahr vollendet haben; bei Kandidierenden, 
die vor diesem Stichtag minderjährig sind, 
muss das schriftliche Einverständnis der Sor-
geberechtigten mit einer Kandidatur vorlie-
gen, und 

 
2.  sich schriftlich bereit erklärt haben, für das 

Amt zu kandidieren, in eine Verarbeitung 
der erforderlichen personenbezogenen Da-
ten für das Wahlverfahren einwilligen und 
bereit sind, das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung abzulegen so-
wie erklärt haben, ob und bei welchem 
kirchlichen Arbeitgeber sie beschäftigt sind, 
und 

 
3.  sich weder kirchenfeindlich verhalten noch 

extremistische, antisemitische, rassistische 
oder sonst menschenverachtende Positio-
nen vertreten oder in Organisationen Mit-
glied sind oder sich betätigen, die entspre-
chende Positionen vertreten. 

 
Sie sollen konfirmiert sein. 
 

 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/25827.pdf#page=50
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/57140.pdf#page=21
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/57140#s00000116
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/25827.pdf#page=50
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Was uns leitet - Grundsätze der Leitungsverantwortung in der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau. Eine theologische Orientierung der Kirchenleitung 

In unserer Kirche sind alle Menschen willkommen. Für Personen, die Leitungsverantwortung über-

nehmen, gelten besondere Grundsätze. Sie ergeben sich aus unserem Selbstverständnis und un-

serer Verantwortung als evangelische Kirche. 

1. …von Gottes Liebe und Barmherzigkeit inspiriert 

Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes gelten jedem Menschen (Epheser 2,4f.). Gott sieht jeden 

Menschen an (1. Mose 16,13), ob stark oder schwach, mutig oder ängstlich. Gott hat sich in Jesus 

Christus besonders den Schwachen, den gesellschaftlich Ausgegrenzten, den Kranken und Leiden-

den zugewandt (Matthäus 11,5; Lukas 15,11-32). Gott hat in Jesus Christus selbst Angst, Gewalt, 

Leiden und Schwachheit erlebt (Markus 14,32-26; Markus 15,29-34). 

Daraus folgt für uns: Als Kirchenvorstände, Synoden und weitere Leitungsgremien orientieren wir 

uns an Jesu Art, Menschen zu begegnen. Wir stehen Menschen in Not bei – unabhängig davon, ob 

diese Not unverschuldet oder selbst verursacht ist. In gelebter Nächstenliebe widersprechen wir 

einer Welt, in der sich das Recht des Stärkeren durchzusetzen droht. Gegen zunehmenden Egois-

mus bekräftigen wir unsere Überzeugung: Liebe ist das, was sich vermehrt, wenn man es teilt (Al-

bert Schweitzer zugeschrieben). 

Mit dieser diakonischen Haltung setzen wir uns als Kirche öffentlich ein für gesellschaftlich Ausge-

grenzte, für wohnungs- oder arbeitslose Menschen, für Geflüchtete, Kranke, Sterbende und viele 

andere, die Unterstützung benötigen.  

2. … geschaffen als Gottes Ebenbild 

Alle Menschen sind als Ebenbild Gottes geschaffen (1. Mose 1,27; 5,1). Jeder Mensch besitzt da-

her eine von Gott verliehene und unverlierbare Würde und den gleichen Wert – unabhängig von 

Alter, Migrationsgeschichte und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperli-

chen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung oder sozia-

ler Herkunft.  

Daraus folgt für uns: In unseren Kirchenvorständen, Synoden und weiteren Leitungsgremien wir-

ken Menschen evangelischen Glaubens in der Vielfalt ihrer persönlichen Merkmale und Lebensge-

schichten mit. Wir achten auf eine Sprache, die wertschätzt und niemanden herabsetzt.  
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Mit dieser menschenfreundlichen Haltung setzen wir uns als Kirche öffentlich dafür ein, dass alle 

Menschen die gleichen Rechte haben. Wir widersetzen uns der Verunglimpfung Einzelner und 

ganzer Menschengruppen.  

3. … als Teil der weltweiten Christenheit, in Beziehung zum Judentum und anderen Religionen 

Kirche ist die Gemeinschaft aller Christinnen und Christen weltweit. Sie überschreitet nationale 

und kulturelle Grenzen (Matthäus 28,19f.). In aller Vielfalt verbindet uns der Glaube an Jesus 

Christus (Galater 3,28). Durch Jesus Christus ist das Christentum unauflöslich mit dem Judentum 

verbunden (Matthäus 1; Lukas 2,21). Gleichzeitig suchen wir die Begegnung mit anderen Religio-

nen und Glaubensgemeinschaften.  

Daraus folgt für uns: Wir verstehen uns als Teil des weltweiten Volkes Gottes. Wir sind Weltkirche 

vor Ort – und handeln in dieser Haltung auch in Kirchenvorständen, Synoden und weiteren Lei-

tungsgremien. Wir bezeugen „die bleibende Erwählung der Juden und Gottes Bund mit ihnen“ 

(Grundartikel der Kirchenordnung der EKHN). Wir pflegen ökumenische Partnerschaften vor Ort 

sowie mit Kirchen weltweit. Wir engagieren uns für einen interreligiösen Dialog, der auf gegensei-

tigem Respekt und gemeinsamer Verantwortung für die Welt und das Gemeinwesen beruht. Im 

Miteinander stärken wir den Frieden.  

Mit dieser ökumenischen und interreligiösen Haltung bringen wir uns als Kirche ein in einer Ge-

sellschaft, in der auch Menschen aus anderen Herkunftsländern und ihre Nachkommen Heimat 

finden. Wir treten öffentlich gegen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und Rassismus ein (Be-

schluss der Kirchensynode vom November 2023). Jegliches völkisch-nationalistische Denken leh-

nen wir entschieden ab. 

4. … in Vielstimmigkeit 

Die biblischen Überlieferungen sind vielstimmig. Die Bibel hält diese Vielstimmigkeit nicht nur aus, 

sondern sie gewinnt daraus ihren Reichtum und ihre Tiefe (so gibt es vier Evangelien, um die Ge-

schichte von Jesus Christus zu verstehen). Die entscheidende Wahrheit, auf die wir uns gründen, 

ist mit Jesus Christus eine Person (Johannes 14,6) und damit keine dogmatische oder ethische Po-

sition. 

Daraus folgt für uns: In Kirchenvorständen, Synoden und weiteren Leitungsgremien soll miteinan-

der gestritten werden - im konstruktiven Ringen um die besten Lösungen und im Suchen danach, 

was Gott uns heute sagen will. Unsere Leitungsorgane arbeiten nach demokratischen Prinzipien. 

Wir unterscheiden zwischen der Position und der Person. Auch wenn wir eine Position ablehnen, 

erkennen wir die Person dahinter an. 
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Mit dieser vielstimmig-demokratischen Haltung bringen wir uns als Kirche in das Gemeinwesen 

ein. Wir verstehen uns als dessen Teil und suchen mit vielfältigen weiteren Gruppen und Initiati-

ven danach, das Quartier, das Dorf, die Stadt, das Land lebenswert zu gestalten. Gemeinsam su-

chen wir „der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7). 

5. … durch verantwortliche Haushalterschaft 

Gott begabt Menschen und traut uns zu, die Welt in all ihrer Widersprüchlichkeit mitzugestalten 

(1. Petrus 4,10f.). Der Retter der Welt ist Christus, nicht wir (Lukas 2,11). Diese Erkenntnis befreit 

dazu, Verantwortung zu übernehmen – im Rahmen dessen, was Menschen möglich ist.  

Daraus folgt für uns: Kirchenvorstände, Synoden und weitere Leitungsgremien setzen sich dafür 

ein, die vielfältigen Gaben und Ressourcen der Kirche verantwortungsvoll und nachhaltig zu nut-

zen. Dabei stehen unterschiedliche Ziele oft in Spannung oder sogar Konkurrenz zueinander. Die 

Leitungsgremien vertrauen darauf, dass Gottes Geist sie bei ihren Entscheidungen leitet (2. 

Timotheus 1,7).  

Mit dieser verantwortungsvollen Haltung tragen wir als Kirche aktiv zur Gestaltung der Zukunft 

bei. Wir delegieren Verantwortung nicht an „die da oben“ und stellen uns einer Haltung entgegen, 

die in Resignation und Rückzug führt. Aus der Sehnsucht nach einer besseren Welt schöpfen wir 

Tatkraft. 

6. … in Hoffnung 

Wir leben von der biblischen Hoffnung, dass in allem, was geschieht, Gott das letzte Wort hat. 

Gott hat die Welt erschaffen und erhält sie. Gott verwandelt und heilt sie. Eines Tages wird Gott 

alle Tränen abwischen, die Menschen geweint haben. Endlich wird alles Leid vorbei sein (Offenba-

rung 21,4). 

Daraus folgt für uns: In Kirchenvorständen, Synoden und weiteren Leitungsgremien vertrauen wir 

darauf, dass Gott seine Kirche und seine Welt in der Hand hält. Wir sind mit unserer Welt nicht 

alleingelassen. Wir erzählen „von der Hoffnung, die in uns ist“ (1 Petrus 3,15). 

Mit dieser hoffnungsvollen Haltung finden wir uns als Kirche mit den gegenwärtigen Umständen 

nicht ab. Wir vertrauen darauf, dass Gott unser Zusammenleben verwandeln kann und geben nie-

manden auf. Wir wenden uns gegen eine Kultur des Misstrauens. Wir werben für eine Kultur des 

Vertrauens und des Zutrauens. 

Darmstadt, den 12. Februar 2026 
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Mitwirkung: 

Prof. Dr. Christiane Tietz, Kirchenpräsidentin (Federführung) 

Propst Stephan Arras, Propstei Starkenburg 

Matthias Blöser, Referent für Demokratie und Partizipation, Zentrum Bildung und Gesellschaft 

Dekanin Jutta Herbert, Dekanat Worms-Wonnegau 

Dekanin Barbara Lang, Dekanat Gießener Land 

PD Dr. Bernhard Lauxmann, Leitung Ehrenamtsakademie 

Stellv. Dekan Sven Sabary, Dekanat Darmstadt 

Stellv. Dekan Andreas Specht, Dekanat Gießen 

Dekan Dr. Axel Wengenroth, Dekanat Westerwald 

Oberkirchenrat André Witte-Karp, Leitung Dezernat Kirchliche Dienste 

 


